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Die verkleidete Braut

Christenrechte in der Türkei und der asiatische Wunsch zum Beitritt in die Europäischen Union

Mit Verstimmung hat die türkische Regierung auf die Entscheidung der Europäischen Kommission reagiert, das Land an der Grenze zwischen Orient und Okzident vorerst nicht in jenen Kreis von Nationen aufzunehmen, mit denen Beitrittsverhandlungen schon bald beginnen sollen. Kaum ein anderer Kandidat zeigt mehr Bereitschaft zur Mitgliedschaft in der Europäischen Union. In Umfragen befürworten zwei Drittel der Türken einen solchen Schritt.

Ankara schiebt allerdings unerledigte Hausaufgaben vor sich her, nicht nur ökonomischer, sondern vor allem kultureller Art. Nur unzureichend gelten die Menschenrechte. Darauf hat unter anderem das Hilfswerk Missio hingewiesen. Insbesondere wird die Religionsfreiheit nicht ausreichend gewährleistet. Hier bleibt die Türkei im übrigen auch hinter der eigenen Landesverfassung und den bereits unterzeichneten völkerrechtlichen Verträgen zurück. Das vorderasiatische Land ist weit davon entfernt, etwa den christlichen Minderheiten zu garantieren, was rechtlich längst festgelegt wurde: die Gleichbehandlung aller Staatsbürger ungeachtet ihrer Religionszugehörigkeit, erklärt Missio-Vizepräsident Armin Ehl.

Mit einem zur Überraschung vieler Beobachter vom türkischen Parlament eilig im Sommer verabschiedeten Reform-Paket versucht das Land, seine Bereitschaft zu signalisieren: Erwähnt wird auch der Schutz von Minderheiten, was nicht nur Kirchenkreise mit großem Interesse wahrgenommen haben. Doch die anfängliche Freude ist mittlerweile der Ernüchterung gewichen.

Von einem konkreten Termin raten Armin Ehl und Otmar Oehring, Leiter der Missio-Fachstelle Menschenrechte, derzeit noch ab. Dem Nato-Mitglied Türkei sollte auch unter „übergeordneten außenpolitischen Gesichtspunkten, also etwa auf Druck der USA hin, nicht vorschnell grünes Licht“ gegeben werden. Oehring betont zwar, daß die unterschiedlichsten Kirchen im Land durch den Wunsch geeint würden, die Türkei als EU-Mitglied zu sehen. jedoch komme ein solcher Beitritt erst dann in Frage, wenn die politisch Verantwortlichen ernstmachten mit der Garantie der Religionsfreiheit.

Die Situation, in der sich etwa die griechisch-orthodoxe, die armenisch-orthodoxe Kirche, die mit Rom unierten Kirchen und auch die römisch-katholische Kirche befinden, ist in den Augen von Missio sehr ernst. Die Türkei vertritt offiziell eine laizistische Staatsform. 99 Prozent der Bevölkerung sind Muslime. Lange vor den jetzt verabschiedeten Reformen regelte bereits der Friedensvertrag von Lausanne aus dem Jahr 1923 ‑ zumindest theoretisch ‑ das Verhältnis der Republik zu den nicht-muslimischen Minderheiten. Anerkannt als solche wurden in der Folgezeit jedoch lediglich Armenier, Griechen und Juden. Sonstige kleine Gruppen wie etwa die Katholiken nimmt der türkische Staat offiziell nicht wahr, da sie angeblich keine Minderheiten im Sinne des Lausanne-Vertrages seien.

Vor allem, daß die Patriarchate, die Bischofssitze nicht als juristische Personen anerkannt sind, hat für die christlichen Kirche zum Teil verheerende Auswirkungen. Es gibt ein Klima von Angst und Enttäuschung. Gemeindestiftungen, eine wichtige Grundlage für die Existenz christlicher Minderheiten in der Türkei, bangen wegen des fehlenden Rechtsstatus ständig um ihre Existenz; das Ausbleiben regelmäßiger Einnahmen führt zu handfesten finanziellen Problemen. So interpretiert der Staat ungeklärte Besitzverhältnisse zu seinen Gunsten und konfisziert immer wieder jahrhundertealten Besitz, für den die Kirchen in der Regel keinen Grundbucheintrag vorweisen können. Zudem dürfen Ordensgemeinschaften, da sie nicht als Rechtsperson anerkannt sind, kein Eigentum haben. Oehrings Resümee: Ohne das Recht auf Selbstbestimmung und das Fehlen fester Einnahmen bluten die Kirchen in der Türkei aus.

Eine Verordnung aus dem Jahr 1936 regelt das Recht des Staats, nach diesem Datum erworbenes Eigentum der Kirchen zu beschlagnahmen. An dieser Praxis haben die Anfang August verabschiedeten Reformen bislang nichts geändert.

Dem Ökumenischen Patriarchen von Konstantinopel, Bartholomaois I., bereitet indes ein weiterer Erlaß fast noch größere Sorgen. Seit drei Jahrzehnten hält die Regierung die orthodoxe Theologische Hochschule Chalki auf der Istanbul vorgelagerten Insel Hebeliada geschlossen. Auch in den Seminaren des armenischen Patriarchats dürfen seit mehr als dreißig Jahren keine Priester mehr ausgebildet werden. Das Nachwuchs-Problem verschärft sich auch dadurch, daß in der Türkei nur türkische Staatsbürger als Geistliche tätig sein dürfen. Nicht nur die finanzielle, auch die geistige Austrocknung sei das Ziel, wird in Kirchenkreisen geklagt.

Mit den vermeintlichen Reformen vom Sommer gleicht die Türkei, so ein Kirchenvertreter, einer für Brüssel herausgeputzten Braut. Erst dort werde man erkennen, wie häßlich die Schöne in Wirklichkeit sei. Ein hoher Kirchenvertreter in Istanbul warnte aber auch davor, die Türkei zu lange hinzuhalten. Die weltoffene und überwiegend westlich orientierte Jugend könnte dadurch enttäuscht und radikalisiert werden. Sein Rat: „Die Türkei müsse das Licht am Ende des Tunnels sehen können, aber begreifen, daß ohne Anstrengung und den Willen zur Veränderung nichts zu erreichen ist.“ 
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